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Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, 
mit der die Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung geändert wird 
(9. Novelle zur FSG-GV) 
 

 

Mit oa Verordnungsentwurf soll einerseits eine Korrektur der deutschen Sprachfassung der 

Richtlinie 2006/126 über den Führerschein hinsichtlich der Bestimmung des Gesichtsfeldes 

bei der Regelung des Sehvermögens umgesetzt werden, andererseits wird eine Ausnahme 

für FührerscheinbesitzerInnen der Gruppe 2 (Lkw und Bus) von einer Beobachtungsfahrt oder 

einer verkehrspsychologischen Stellungnahme eingeführt, wenn sie eine fachärztliche Stel-

lungnahme über einen ausreichenden Visus beibringen. 

 

Die Bundesarbeitskammer erhebt gegen die gegenständliche Novellierung keinen Einwand. 
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